
Mohammad Jafari darf vorerst bleiben
Terminstau im Verwaltungsgericht: Vor Mai geht wohl nichts – Solidaritätsaktion gestartet

ANSBACH (joz) – Mohammad Ja-
fari darf vorerst in Ansbach bleiben
und weiterarbeiten. Der Einspruch
gegen die Ablehnung seines Asyl-
antrags wird so schnell nicht ver-
handelt, da das Verwaltungsgericht
derzeit einen Terminstau verzeich-
net. Die Betreuer von der Jugend-
hilfe rechnen mit einem Termin im
Mai oder Juni.

Eine Abschiebung nach Afghanis-
tan darf erst dann vollstreckt wer-
den, wenn der Ablehnungsbescheid
rechtskräftig ist. Da ein Nürnberger
Rechtsanwalt im Auftrag des Afgha-
nen und seiner Betreuer Einspruch
eingelegt hatte, ist die Frist vorerst

außer Kraft gesetzt. Im Bescheid
hatte es geheißen, dass der Afghane
innerhalb von 30 Tagen Deutschland
verlassen muss, sonst drohe ihm die
Abschiebung. Lediglich bei einem
politischen Eilverfahren könnte sich
etwas an seiner Situation ändern, be-
tont eine Betreuerin.
Mohammad Jafari absolviert aktu-

ell eine Einstiegsqualifizierung für
eine Ausbildung zum Kfz-Mechatro-
niker, vom Arbeitsamt initiiert. Das
Ausländeramt hat bei einer Ableh-
nung die Möglichkeit, dem Flücht-
ling das Arbeiten zu verbieten. Im
Fall des 18-jährigen Afghanen ist das
nicht geschehen: Er darf weiterhin
im Bechhöfer Betrieb schrauben, be-

stätigten Betreuer der Jugendhilfe.
In seiner Freizeit spielt er beim TSV
1860 Ansbach Volleyball. Dort ist er
gut integriert, finden Trainerin Uschi
Strebel und Abteilungsleiter Dr. Til-
man Botsch.
Die Jugendhilfe wies ausdrücklich

darauf hin, dass es „viele Moham-
mads gibt“. Zahlreiche gut integrier-
te Flüchtlinge müssten mit ähnli-
chen Problemen kämpfen. Der 18-
Jährige zähle als gutes Vorbild für
Integration. Staat und Ehrenamtli-
che investierten durch Abschiebun-
gen häufig vergebens Zeit, Mühe und
Geld. Zudem sei es absurd, dass ei-
nerseits das Handwerk über Nach-
wuchsmangel klage, andererseits
Flüchtlinge, die die Lücken schlie-
ßen könnten, abgeschoben werden.
Die Bürgerbewegung für Men-

schenwürde und der TSV 1860 Ans-
bach rufen gemeinsam zur Solidari-
tät mit Jafari auf. „Bürger, die dem
Anliegen zustimmen und für Mo-
hammad und dessen Bleiberecht
eintreten wollen, können dies per E-
Mail oder Post tun“, heißt es in einer
Pressemitteilung.
Als Stichwort soll „Solidarität mit

Mohammad“ genannt werden, zu-
dem müssen Namen und Adresse
aufgeführt sein. Teilnahmeschluss
ist der 19. Februar; E-Mail: info@bu-
ergerbewegung-ansbach.de oder
postalisch: Bürgerbewegung für
Menschenwürde in Mittelfranken,
Regionalgruppe Ansbach, Rosegger-
weg 8, 91522 Ansbach. Die eingegan-
genen Briefe werden als Appell an
Innenminister Joachim Herrmann
geschickt.

Unser Bild zeigt Mohammad Jafari (Mitte) mit Trainerin Uschi Strebel und Ab-
teilungsleiter Volleyball Dr. Tilman Botsch. Foto: Zimmermann

Mord und Flucht durch das NS-Regime
FLZ-Reihe zu den Stolpersteinen: Gedenken an zwei Familien in der Cronegkstraße 5

ANSBACH (oh) – Mit dem Völ-
kermord an Millionen Menschen jü-
dischen Glaubens hat das NS-Re-
gime der Welt Brutalität ungeahn-
ten Ausmaßes vor Augen geführt.
Jeanette und Hermann Schülein
zählen zu den Opfern des Rassen-
wahns. Sie lebten 1938 bei ihren
Verwandten, der Familie Rika und
Jakob Aal in Ansbach. Deren da-
maliges Anwesen trägt heute die
Adresse Cronegkstraße 5. Davor
sind für Mitglieder dieser beiden
Familien fünf Stolpersteine verlegt.

Die Geschichte dieser Angehöri-
gen der jüdischen Viehhändlerfami-
lie Aal und ihrer Verwandten schließt
die FLZ-Reihe über die im Jahr 2016
in Ansbach verlegten Stolpersteine
ab. Ihr Schicksal hat der Schriftfüh-
rer der Frankenbund-Gruppe Ans-
bach, Stefan Diezinger, recherchiert.
Wer vor dem Haus in der Cronegk-

straße 5 (früher Sonnenstraße) auf
den Boden blickt, kann fünf Stol-
persteine für das Ehepaar Rika und
Jakob Aal und ihre Tochter Rosa so-
wie für das Ehepaar Jeanette und
Hermann Schülein sehen. Jakob Aal
wurde am 15. Februar 1881 in Egen-
hausen bei Obernzenn geboren.
Seine Eltern waren Isaak Aal und

Nanni Aal, geborene Meinstein.
Ernst Elias und Max Aal waren seine
Brüder. Für sie sind in der Cronegk-
straße 2 und in der Alten Poststraße
12 Stolpersteine verlegt. Jakob Aal
ehelichte – wie beide Brüder – eine
Tochter der Familie Schülein aus
Bechhofen. Am 4. Juli 1909 heiratete
er in Schalkhausen Rika Aal, gebo-
rene Schülein. Sie war am 2. Juli 1886
in Bechhofen zur Welt gekommen.
Jakob Aal zog von Egenhausen

nach Ansbach, wohnte mit seiner Fa-
milie in diesem Haus und lebte vom
Viehhandel. Er war nach Diezingers
Worten rege in der Israelitischen
Kultusgemeinde engagiert. Drei
Kinder kamen: Senta, geboren 1910,
heiratete Karl Stern und zog 1934 ins
unterfränkische Hammelburg.

Nach New York
auf dem Schiff
Sie floh 1937 nach New York und

zog später nach Israel. Hier starb sie
1998. Justin, geboren 1914, zog 1937
nach Mainz. Tochter Rosa, geboren
1915, blieb bis 1938 im Haus. Sie floh

in dem Jahr auf dem Schiff „Nieuw
Amsterdam“ ebenso nach New York.
Rosa Aals Bruder Justin und ihr

Cousin Hugo Aal stehen ebenfalls auf
der Passagierliste. Justin Aal starb
im Jahr 2002 in Maryland. In den
USA heiratete Rosa Aal und hieß

fortan Haas. Sie starb im Oktober
1976. „Der Ort ist leider unbekannt“,
erklärt Diezinger. Eine besondere
Hürde bei der Recherche – hier und
in anderen Fällen – „stellt das Feh-
len eines Einwohnermeldesystems“
in den Vereinigten Staaten dar.

In der Reichs-
pogromnacht 1938
verhafteten Scher-
gen des Regimes
Jakob Aal, und die
Gestapo brachte
ihn am 14. Novem-
ber 1938 nach
Nürnberg, wie Die-
zinger sagt. Seine
drei Grundstücke
habe er allesamt im
November 1938
verkaufen müssen.
„Das Anwesen
Cronegkstraße 5
verkauft Jakob Aal am 10. November
1938.“ Mit Ehefrau Rika floh er am
17. Dezember 1938 nach Würzburg.
Wenige Jahre später konnten sie

weiterflüchten: Es sei durchaus be-
merkenswert, dass „dem Ehepaar
Jakob und Rika Aal noch mitten im
Zweiten Weltkrieg, im Mai 1941, die
Emigration in die USA gelang“,
macht der Schriftführer deutlich.

Für die Ausreise war
das Geld hinterlegt
Wie für die Aals aus der heutigen

Cronegkstraße 2 habe Karl Stern,
Sentas Ehemann, das Geld für die
Ausreise hinterlegt. Schon am 1. Mai
1950 starb Jakob Aal in New York, die
Witwe Rika Aal im September 1969.
Viehhändler Hermann Schülein,

geboren am 25. März 1875 in Bech-

hofen, sei mit hoher Wahrscheinlich-
keit Rika Aals Bruder gewesen, legt
Diezinger dar. Mit Ehefrau Jeanette,
als Jeanette Sternschein am 28. Au-
gust 1876 in Ullstadt (heute Land-
kreis Neustadt/Aisch-Bad Winds-
heim) geboren, zog er im Jahr 1938
von Bechhofen nach Ansbach. Die
beiden lebten bei ihren Verwandten.
Auch Hermann Schülein geriet in

der Pogromnacht in Haft. Am 13. De-
zember 1938 floh das Ehepaar Schü-
lein ebenfalls nach Würzburg. Emig-
rieren konnten die zwei nicht: Sie
kamen in ein jüdisches Altenheim.
Am 23. September 1942 ließ das Ter-
rorregime beide in das ghettoähnli-
che Lager Theresienstadt deportie-
ren. Der Mord an Jeanette Schülein
geschah am 31. August 1943, der an
Hermann Schülein am 2. März 1944.

Auf dieser Passagierliste mit New York als Zielort stehen die Namen von Rosa
und Justin Aal sowie ihres Cousins Hugo Aal. Repro: Archiv Frankenbund

An fünf Mitglieder der Familien Schülein und Aal erinnern diese Stolpersteine. Foto: Albright

Künstler Gunter Demnig verlegte die Stolpersteine vor
dem Anwesen Cronegkstraße 5. Archivfoto: O. Herbst

„Empörung zeigt Unkenntnis“
Andreas Schalk sieht gute Chancen, dass Jafari bleiben darf

ANSBACH (pm/joz) – Im Fall von
Mohammad Jafari meldet sich nun
Landtagsabgeordneter Andreas
Schalk (CSU) zu Wort. Er deutet die
Empörung über die Entscheidung
der Ablehnung des Asylantrags als
„Unkenntnis über die in Deutsch-
land geltenden asyl- und aufent-
haltsrechtlichen Regelungen, Ver-
fahren und Prozesse“.

„In den letzten Jahren sind Hun-
derttausende Menschen mit dem
Ansinnen, Asyl oder Flüchtlings-
schutz zu erhalten, nach Europa und
im besonderen Maße nach Deutsch-
land gekommen. Das Bundesamt für
Migration und Flüchtlinge (Bamf)
prüft bei jedem Antrag die besonde-
ren Umstände eines jeden solchen
Einzelfalls“, heißt es in einer Presse-
mitteilung. Dafür werde jeder Asyl-
suchende angehört.
Die Prüfung des Bamf finde an-

hand objektiver Kriterien statt, die
im deutschen Asylrecht und in der
Genfer Flüchtlingskonvention be-
schrieben sind. „Neben den Flucht-
gründen in den Herkunftsländern
dürfen Faktoren wie die Integrati-
onsbemühungen des Asylsuchenden
nach unseren rechtsstaatlichen
Standards auf die Entscheidung des
Bamf keinen Einfluss haben“, so
Schalk. Sonst würde das deutsche
Asylrecht, ohnehin eines der weitrei-
chendsten weltweit, auf gefährliche
Art und Weise ausgehöhlt. „Das
Asylrecht ist keine Abkürzung, um in
den deutschen Wirtschafts- und Ar-
beitsmarkt einzuwandern.“
Der Asylsuchende habe die Mög-

lichkeit, gegen eine Ablehnung zu
klagen. Bleibt sie bestehen, gebe es
die weitere Möglichkeit der Duldung,
also dem Aufschieben der Abschie-
bung: Dafür ist die Ausländerbehör-
de vor Ort, im Falle Jafaris also das
Ausländeramt der Stadt Ansbach
und die Regierung von Mittelfran-
ken, zuständig.
Für eine Duldung müsse gegeben

sein, dass der Flüchtling nicht straf-
fällig geworden sei. Hat er eine Lehr-
stelle, kann bis zum Ende der Aus-
bildung und beim Vorliegen eines
Arbeitsplatzes für zwei weitere Jahre
eine Duldung erfolgen (3+2-Rege-
lung). Nach dem Aufenthaltserlaub-
nisgesetz könne bei Erfüllung diver-
ser Voraussetzungen, wie Arbeits-
platz, Wohnung und Integrationser-
folge, eine dauerhafte Aufenthalts-
genehmigung in Deutschland unter
Auflagen ergehen. Für Jafari sehe er
gute Chancen.

Andreas Schalk. Archivfoto: Albright
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